
GZ.:8.1-66101

Das Land
Steiermark

Liezen, am 03.11.2010

Er le t l ig t  am . . . . . . . . ' . . . -

Aufhebung der Verordnung

über das Verbot von Feuerentzünden und Rauchen

im Wald in Zeiten besonderer Brandgefahr

Aufgrund der nunmehrigen klimatischen Verhältnisse ist die akute Waldbrandgefahr

in den Wäldern nicht mehr gegeben.

Der Bezirkshauptmann von Liezen hebt daher die Verordnung vom 10. Juni 2010,

GZ:8.1-66101, mit sofortiger Wirkung auf.

Rechtsqrundlage:

$ 41 Abs. 1 und 3, $ 170 Abs. 1 und $ 174 Abs. 1 lit. a Ziffer 17 Forstgesetz 1975,

BGBl.Nr.440 i.d.g.F.

Der Bezirkshauptmann:

Mag. Dr. Josef Dick

elektronisch gefertigt

8940 Liezen . Hauptplatz l2 DVR 0096024 UID 4TU3700i007
Parteienverkehr: Montag bis Freitag 8.00 bis 12.30 Uhr und nach Vereinbarung

Amtsstunden ftlr Eingaben mittels Telefax oder E-Mail:
Montag bis Donnerstag 8.00 bis 15.00 Uhr, Freitag 8.00 bis 12.30 uhr


